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Für die Fragestellung ist die AVO-Sek_I zu Rate zu ziehen, insbesondere der Paragraph 27. Eine
weitere mündliche Prüfung in den Fächern Deutsch, Mathematik und 1. Fremdsprache kann
durch die Prüfungskommission (verpflichtend) angesetzt werden. Eine zusätzliche mündliche
Prüfung ist auch anzusetzen, wenn der Prüfling dies bis zu einem bestimmten Termin schriftlich
verlangt.

Es gibt in Niedersachsen keinen Automatismus wie von Andrew für NRW beschrieben. Die
Prüfungskommission wird Prüfungen i.d.R. dann ansetzen, wenn ohne diese Prüfung das
Bestehen nicht gewährleistet ist und kann eine solche auch bei erheblichen Abweichungen von
Vorleistungen ansetzen. Hierfür gibt es aber keinen Automatismus.
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